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Steigerung der bedarts- und qualitätsgerechten Produk
tion sowie des Exports, Erhöhung der Arbeitsprodukti
vität, Senkung der Selbstkosten, Erhöhung des Reinein
kommens, Verbesserung der Fonds-Effektivität) nach
weist. Der Betrieb hat die Einhaltung der in den Kre
ditverträgen festgelegten Kreditbedingungen, die Ver
zinsung und die termingerechte Tilgung des Kredits zu 
sichern.

(3) Der Betrieb hat seine Wirtschaftstätigkeit so ein
zurichten, daß er mit seinen Fonds und den Krediten 
zu einem hohen Zuwachs an Nationaleinkommen bei
trägt und seine ständige Zahlungsfähigkeit .sicher
stellt. Er ist verpflichtet, die Geldmittel auf Bankkon
ten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu 
führen. Der Betrieb führt seinen Zahlungsverkehr ge
mäß den gesetzlichen Bestimmungen durch.

§31

(1) Der Betrieb ist verantwortlich, daß die gesetzlich 
festgelegten Abführungen an den Staat, die übrigen 
Abführungen, die Mittel für die Finanzierung der eige
nen Fonds und die Mittel für die Fonds der kollek
tiven sowie persönlichen materiellen Interessiertheit 
richtig errechnet und abgerechnet werden. Er ist dafür 
verantwortlich, daß die Abführungen in voller Höhe 
termin- und ordnungsgemäß vorgenommen werden.

(2) Betriebe, die im Laufe des Planjahres ihren Ge
winn nicht planmäßig erwirtschaften oder mit außer
planmäßigen Verlusten arbeiten, sind verpflichtet, die 
Rückstände auch nach Ablauf des Planjahres entspre
chend den gesetzlichen Bestimmungen aufzuholen.

§32

(1) Werden dem Betrieb Mittel aus dem Staatshaus
halt, aus dem Fonds übergeordneter Organe oder von 
anderen Betrieben (im Zusammenhang mit der Finan
zierung gemeinsamer Vorhaben) zugeführt, ist er dafür 
verantwortlich, diese Mittel dem Zweck der Zuführung 
entsprechend zu verwenden und über die Verwendung 
und den damit erreichten Nutzeffekt den Nachweis zu 
führen.

(2) Der Betrieb ist für die Abrechnung dieser Mittel 
verantwortlich. Nicht benötigte Beträge der aus dem 
Staatshaushalt oder dem Fonds übergeordneter Organe 
zugeführter Mittel und aus dem Einsatz dieser Mittel 
erzielte rückführungspflichtige Erlöse sind unverzüg
lich an den Staatshaushalt bzw. an das übergeordnete 
Organ abzuführen.

§33

(1) Der Betrieb ist auf der Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen und der in der Vor- und Nachkalkula
tion ermittelten Kosten für die Ausarbeitung der Preise 
verantwortlich. Der Betrieb schafft mit der Nachkalku
lation eine Grundlage für die Analyse der ökonomi
schen Wirksamkeit der Preise und für die staatliche 
Preiskontrolle. Dabei hat der Betrieb von fortschritt
lichen, am wissenschaftlich-technischen Höchststand 
orientierten Normen, dem ökonomisch begründeten 
Einsatz von Material, von günstigen Kooperationsbe
ziehungen, der optimalen Nutzung der produktiven 
Fonds und der ständigen Senkung der Selbstkosten aus
zugehen. Vom Betrieb sind alle Möglichkeiten zu nut

zen, die Kosten seiner Erzeugnisse mit denen gleich
artiger Erzeugnisse auf dem Weltmarkt zu vergleichen. 
Die Bestätigung der Preise hat entsprechend den ge
setzlichen Bestimmungen zu erfolgen.

(2) Der Betrieb ist verpflichtet, die Richtigkeit der 
Preise seiner eigenen und der von ihm bezogenen Er
zeugnisse bei Vertragsabschluß sowie bei der Lieferung 

'bzw. der Bezahlung zu kontrollieren.

(3) Der Betrieb hat auf Grund von Analysen über die 
Wirkung der Preise Maßnahmen zur Senkung der 
Selbstkosten einzuleiten, Vorschläge für planmäßige 
Preisänderungen seiner Erzeugnisse und der Erzeug
nisse seiner Liefer- und Abnehmerbetriebe zur konti
nuierlichen Angleichung der Preise an die Produktions
und Realisierungsbedingungen auszuarbeiten und den 
zuständigen Organen zu unterbreiten.

(4) Der Betrieb hat für- neu in die Produktion aufzu
nehmende Erzeugnisse Vorschläge zur Preisfestsetzung 
auszuarbeiten und dem zuständigen Preisbildungsorgan 
zu übergeben, soweit er nicht berechtigt ist, die Preise 
selbst festzusetzen oder mit dem Abnehmer zu verein
baren.

III.
Leitung und Organisation des Betriebes

§ 34

(1) Der Direktor des Betriebes ist verpflichtet, das 
Leitungssystem und die Leitungstätigkeit entsprechend 
den Erfordernissen des betrieblichen Reproduktions
prozesses nach modernsten Gesichtspunkten rationell 
zu organisieren und die Grundsätze der sozialistischen 
Wirtschaftsführung zu verwirklichen.

(2) Der Direktor des Betriebes und die leitenden Mit
arbeiter haben durch Erläuterung der politischen und 
wirtschaftlichen Aufgaben und Ziele, weitgehende Auf
schlüsselung des Planes, zweckmäßige Methoden der 
Anleitung und Erziehung am Arbeitsplatz sowie Aus
nutzung der materiellen Interessiertheit die Initiative 
und Schöpferkraft der Werktätigen allseitig zu ent
wickeln und im Zusammenwirken mit den gesellschaft
lichen Organisationen, insbesondere mit der Betriebs
gewerkschaftsorganisation, geeignete Formen der so
zialistischen Gemeinschaftsarbeit, des sozialistischen 
Wettbewerbs und des Neuererwesens zu organisieren.

(3) In den Betrieben sind regelmäßig Belegschaftsver
sammlungen bzw. Versammlungen in den Abteilungen 
durchzuführen, auf denen der Direktor des Betriebes 
oder die leitenden Mitarbeiter die politischen, ökono
mischen und technischen Aufgaben den Werktätigen 
erläutern und deren Lösung im Betrieb mit ihnen be
raten.

(4) Der Direktor des Betriebes und die leitenden Mit
arbeiter arbeiten mit den gesellschaftlichen Organi
sationen, insbesondere mit der Gewerkschaft, bei der 
Planung und Leitung des betrieblichen Reproduktions
prozesses zusammen. Sie berichten auf Verlangen der 
Betriebsgewerkschaftsleitung über ihre Tätigkeit zur 
Erfüllung der staatlichen Aufgaben und der Verbesse
rung der Arbeite- und Lebensbedingungen. Sie schaffen 
und sichern die Voraussetzungen, daß die Gewerk
schaften ihre Aufgaben und Rechte als Interessenver
tretung der Werktätigen voll wahrnehmen und an der 
Realisierung der betrieblichen Ziele, insbesondere


